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Nr. 31/2026 vom 18.05.2026

Bekanntmachung – gemäß § 10 Abs. 8 i. V. m. § 19 Abs. 3 S. 2 Bundes-
Immissionsschutzgesetzes und § 21a Abs. 1 der 9. Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – der Genehmigung für
die Trianel Batteriepark Waltrop GmbH & Co. KG zur Errichtung und zum
Betrieb eines Umspannwerks für einen Batteriegroßspeicher in Waltrop

Kreisverwaltung Recklinghausen Aktenzeichen:

Der Landrat (70.5 G) 562.0025/25/1.8

Die Trianel Batteriepark Waltrop GmbH & Co. KG, Krefelder Str. 203, 52070
Aachen, hat die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer nach
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz zu genehmigenden Elektroumspann-
anlage am Standort Gemarkung Waltrop, Flur 10, Flurstück 363 beantragt.

Der Kreis Recklinghausen, Fachdienst Umwelt, Ressort Untere Immissions-
schutzbehörde, hat der Trianel Batteriepark Waltrop GmbH & Co. KG mit
Datum vom 15. Mai 2026 die immissionsschutzrechtliche Genehmigung mit
dem folgenden verfügenden Teil erteilt:

„Hiermit erteile ich Ihnen auf Ihren Antrag vom 02.09.2025 gemäß §§ 4 und
6 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit den
§§ 1 und 2 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BIm-
SchV) die

Genehmigung

auf dem Grundstück in 45731 Waltrop, Gemarkung Waltrop, Flur 10, Flur-
stück 363 eine Elektroumspannanlage mit einer Oberspannung von 380 kV,
gemäß Ziffer 1.8 (Verfahrensart „V“) des Anhangs 1 der 4. BImSchV zu er-
richten und zu betreiben.



Von dieser Genehmigung werden aufgrund der Konzentrationswirkung des
§ 13 BImSchG die folgenden behördlichen Entscheidungen miteingeschlos-
sen:

 Baurechtliche Zulassung im Sinne von § 60 der Bauordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (BauO NRW),

 Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 BauGB von den Festsetzungen nach
Nr. 1.1 des Bebauungsplans Nr. 107 hinsichtlich der zulässigen Zusatz-
kontingente im Rahmen der Geräuschkontingentierung gemäß Antrag
vom 27.03.2026,

 Benehmens-Herstellung der Unteren Naturschutzbehörde nach § 17
Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).

Die folgenden Dokumente sind integraler Bestandteil dieser Genehmigung:

 Lärmprognose in der Version 7 vom 02.03.2026, Projektname: Bat-
teriepark Waltrop, Projektnr.: 352009911, erstellt von Michal Stra-
ka, Ramboll Deutschland GmbH, Mayfarthstr. 15, 60314 Frankfurt
am Main für die Trianel Batteriepark Waltrop GmbH & Co. KG,

 Gutachterliche Stellungnahme zur Bewertung elektromagnetischer
Felder (EMF) gem. § 5 der 26. BImSchV vom 08.12.2025 in der fina-
len Version (Final Revision) v.2.1 freigegeben am 10.12.2025, BESS
Waltrop – Owners Engineer Substation, Infrastructure (Civil) & BESS,
Bericht Nr.: EMF-GA-2025-WALTROP, Projekt-Nr.: 352009911 er-
stellt durch Dipl.-Ing. Mario Bande, Sachverständiger für EMF,
BooM.ing UG (haftungsbeschränkt), Hubertusstraße 50, 52064
Aachen,

 Brandschutzkonzept gemäß § 9 BauPrüfVO – Revision 0.2 – vom
22.10.2025 (250238-0.2) mit Stand vom 05.03.2026 der Neumann
Krex & Partner GmbH,

 Fachtechnische Stellungnahme zur Planung und Ausführung eines
Großbatteriespeicherparks gemäß WHG und AwSV (Proj.-Nr.
158225) Index 01 vom 17.02.2026 erstellt durch Prof. Dr.-Ing. Jörg
Reymendt, ISG GmbH, Schottener Weg 8, 64289 Darmstadt.

Im Einzelnen ergibt sich der Umfang der von der Genehmigung erfassten
Anlagen und Betriebsweisen aus den in Anhang I zu diesem Bescheid aufge-
führten Unterlagen. Diese Genehmigung wird also nach Maßgabe dieser
Antragsunterlagen erteilt, sofern sich nicht durch nachstehende Anforde-
rungen Änderungen ergeben.“

Die Rechtsbehelfsbelehrung zu diesem Bescheid lautet:



„Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Zustel-
lung Klage beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erhoben werden.“

Der Genehmigungsbescheid ist unter Auflagen zum Baurecht/Brandschutz,
Immissionsschutz, Abfallrecht und Bodenschutz, Naturschutz sowie zu na-
hegelegenen Strom- und Rohrfernleitungen ergangen.

Der gesamte Genehmigungsbescheid inkl. Auflagen und Begründung wird
nach dieser Bekanntmachung (18.05.2026) für zwei Wochen vom
19.05.2026 bis zum 02.06.2026 online unter folgendem Link bei der Kreis-
verwaltung Recklinghausen ausgelegt:

https://www.kreis-
re.de/Inhalte/Buergerservice/_index2.asp?seite=angebot&id=17555

Auf Verlangen einer oder eines Beteiligten stellt die Kreisverwaltung Reck-
linghausen ihr oder ihm eine weitere leicht zu erreichende Zugangsmög-
lichkeit zur Verfügung. In diesen Fällen melden Sie sich bitte, entweder
elektronisch unter der E-Mail-Adresse umwelt@kreis-re.de oder telefo-
nisch während der Dienststunden (Montag bis Donnerstag von 08:30 Uhr
bis 12:00 Uhr und von 13:15 bis 16:00 Uhr bzw. Freitag von 08:30 Uhr bis
12:00 Uhr) unter den Telefonnummern 02361/53-6036 oder 02361/53-
4729 an.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Drit-
ten, die keine Einwendung erhoben haben, als zugestellt.

Der Bescheid und seine Begründung können darüber hinaus innerhalb der
Klagefrist schriftlich oder elektronisch bei der Kreisverwaltung Recklingha-
usen, Untere Immissionsschutzbehörde, Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657
Recklinghausen, angefordert werden.

Recklinghausen, 18.05.2026

Kreis Recklinghausen

Der Landrat
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